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Referenzdokumente

• Reglement vom 25. Mai 2020 (Stand am 24. Februar2025) für die
Erlangung des Bachelor of Medicine( LINK)

• Studienplan für die Erlangung des Bachelor of Medicine in
Humanmedizin ( LINK)

• + Anhang zum Studienplan der Humanmedizin - Bewertung der UE des
Bachelor of Medicine ( LINK)

https://webapps.unifr.ch/legal/fr/document/5465700
https://cdn.unifr.ch/scimed/plans/current/Plan_BMed_de.pdf
https://cdn.unifr.ch/scimed/plans/current/Plan_Eval_MH_de.pdf


Übertritt ins 2., bzw. ins 3. Jahr

Art. 6 des Reglements:

• Zum zweiten Studienjahr wird zugelassen, wer die 60 ECTS-Credits
des ersten Studienjahres erworben hat.

• Entsprechend setzt eine Zulassung zum dritten Studienjahr den Erwerb
der 60 ECTS-Credits des zweiten Studienjahres voraus.



Das ECTS-Kreditpunktesystem (European Credit Transfer and Accumulation
System) ist ein europaweites System,
das den Arbeitsaufwand von Hochschulstudierenden misst und
Studiengänge international vergleichbar macht.
(Das System fördert die Mobilität von Studierenden, indem es die Anerkennung von 
Leistungen zwischen verschiedenen Institutionen ermöglicht.)

 1 ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden
 1 Studienjahr (Vollzeitstudium) umfasst üblicherweise 60 ECTS-Punkte.

60 ECTS-Punkte
1500 – 1800 Arbeitsstunden

ECTS-Kreditpunktesystem



1. Studienjahr - 60 ECTS in etwa:
- 10 VL-h  1 ECTS
- 15 TP-h  1 ECTS
- etc. 



Anrechnung der ECTS-Credits und Bestehen 
einer Anrechnungseinheit

Art. 16 des Reglements
• Die ECTS-Punkte jeder Unterrichtseinheit werden als ECTS-Credits

einer Anrechnungseinheit anerkannt, sofern:
1. der auf Zehntel abgerundete Durchschnitt der Noten, gewichtet mit den

betreffenden ECTS-Credits mindestens 4.0 beträgt
2. keine Note 1.0 erteilt wurde
3. keine Unterrichtseinheit mit « nicht bestanden» bewertet wird;
4. die nicht benoteten spezifischen Evaluationskriterien (aktive Präsenz,

Berichte usw.) erfüllt sind

SHM.01301 
SMH.04403



Anrechnungseinheiten
Art. 15 des Reglements:
Die Unterrichtseinheiten werden zu Anrechnungseinheiten
zusammengefasst:
• das erste Studienjahr umfasst eine Anrechnungseinheit;
• das zweite Studienjahr umfasst eine Anrechnungseinheit;
• das dritte Studienjahr umfasst zwei Anrechnungseinheiten.



Sessionswahl
Art. 10 des Reglements:
Die einzelnen Prüfungen einer Anrechnungseinheit können (…) in den 
verschiedenen Sessionen des laufenden akademischen Jahres frei 
abgelegt werden.
• Prüfungen der UE des HS Winter- und/oder Herbstsession

• Prüfungen der UE des FS /  Sommer- und/oder Herbstsession
Prüfungen semesterübergreifender UE

( LINK)
Keine Pflicht, beim frühestmöglichen Termin anzutreten

https://www.unifr.ch/scimed/fr/studies/register


Wiederholung der Prüfungen

Art. 17 des Reglements

1. Studierende, die in einer Prüfung eine Note unter 4,0 erhalten
haben, dürfen sie zweimal wiederholen (maximal drei
Versuche).

2. Eine Prüfung mit einer Note von 4,0 oder mehr kann nicht
wiederholt werden.

3. Bei der Wiederholung einer Prüfung zählt die beste Note.



Repetieren

Wer nach der Herbstsession 2026 die 60 Kreditpunkte des
1. Studienjahrs nicht erlangt hat, repetiert das 1 Studienjahr.

Als Repetent/in absolvieren Sie NICHT* nochmals die 
obligatorischen Lehrveranstaltungen.
Sie schreiben sich für die UE ein, wenn Sie beabsichtigen, die 
entsprechende Prüfung abzulegen.
(* müssen Sie nicht, dürfen Sie aber auch nicht)



Dauer des Studiums des BMed

Art. 7 des Reglements
Die ECTS-Credits des ersten Studienjahrs müssen (…) spätestens Ende
des 4. Semesters erworben sein. Studierende, die diese Bedingung
nicht erfüllen, werden definitiv vom Studium der Humanmedizin an der
Universität Freiburg ausgeschlossen.
Die für die Erlangung des BMed erforderlichen ECTS-Credits müssen (…)
spätestens Ende des 12. Semesters erworben sein.

Art. 8 Überschreiten der maximalen Studiendauer
Gesuch um Fristverlängerung: vor Beginn des 4. Semesters beim Dekan 
einreichen



Definitives Nichtbestehen und Ausschluss

Art. 19 des Reglements
1. Ein endgültiges Nichtbestehen wird nach erfolglosem

Ausschöpfen aller Möglichkeiten für die Validierung einer
Anrechnungseinheit gemässArt. 15 ausgesprochen.

2. Das definitive Nichtbestehen trifft ebenfalls ein, wenn die 60
ECTS-Credits des 1. Studienjahres am Ende des 4. Semesters
bzw. die 180 ECTS-Credits des BMed am Ende des 12.
Semesters nicht erlangt sind (Art. 7)



Zulassung zu den Prüfungen

Art. 11 des Reglements
Zulassungsbedingungen erfüllt

(Teilnahme am Unterricht mit Präsenzpflicht)

Fristgerechte Einschreibung
Fristen: 2026_HIV: 12. Dez. / 2026_ETE: 1. Mai / 2026_AUT: 24. Juli

 LINK

https://www.unifr.ch/scimed/de/studies/register


Prüfungen  - Weitere Informationen I (SecMed)
( LINK)

Sessionen  -  Termine

ECTS - Prüfungspunkte - Dauer – Modalitäten

Informations générales BMed et BMS
 

https://moodle.unifr.ch/course/view.php?id=18663#exam


Prüfungen  - Weitere Informationen II 
(FacSciMed)

Einschreibung und Rückzug ( LINK)

Mitteilung der Resultate ( LINK)

Einsichtnahme in die Prüfungen ( LINK)

Einsprache und Rekurs ( LINK)

Leistungsnachweise und Anrechnung  ( LINK)

 

https://www.unifr.ch/scimed/de/studies/register
https://www.unifr.ch/scimed/de/studies/register
https://www.unifr.ch/scimed/de/studies/register
https://www.unifr.ch/scimed/de/studies/practical/appeal.html
https://www.unifr.ch/scimed/de/validate


Studienplan BMed

• Bitte lesen !!
• Pflegepraktikum (Seite 7)

Für den Erhalt des BMed muss die oder der Studierende zwingend ein 
Pflegepraktikum von mindestens 4 Wochen, ohne Unterbruch, absolviert 
haben. Die Weisungen betreffend dieses Praktikum und andere 
Informationen sind auf der Internetseite der Abteilung Medizin 
veröffentlicht ( LINK). Studierende, welche ihren Militärdienst bei den 
Sanitätstruppen leisten oder bereits eine Ausbildung im Gesundheitswesen 
absolviert haben (Pflegefachfrau/-mann, Ambulanzfahrer oder -fahrerin), 
sind von diesem Praktikum befreit.
Praktikumsbestätigung  beatrice.jutzi@unifr.ch

https://www.unifr.ch/med/de/studies/bsc/med/


Quelques conseils…

• Travaillez régulièrement, dès le début !
• Mais… n’oubliez pas vos hobbys et vos amis !
• Posez vos questions aux enseignant-e-s ! Soyez engagé-e !
• Participez aux évaluations de l’enseignement !
• Participez aux activités de la Fachschaft /

engagez-vous dans les commissions et conseils de l’UniFr
• Collaborez ! Soutenez-vous et aidez-vous mutuellement !
• Gardez confiance !
• Respectez les délais !



An wen soll ich mich wenden ?
A qui dois-je m’adresser ?
Studienberatung und Kontakte
(BMed)
( LINK)
Conseil aux études et contacts
(BMed)
( LINK)

https://www.unifr.ch/med/de/studies/contact/
https://www.unifr.ch/med/fr/studies/contact/


Eine kleine Runde durch…
Un petit tour à travers…
• La page web de l’UniFr  ( LINK)
• La page web de la FacSciMed ( LINK)
 Pour le BMed: surtout
  Règlements et plans d’études  ( LINK)
  Informations pratiques ( LINK)
• La Section médecine ( LINK)
 Pour le BMed: surtout «Etudes» 
  Bachelor en médecine humaine ( LINK)
   Conseil aux études et contact ( LINK)
• Moodle ( LINK)

https://www.unifr.ch/home/fr/
https://www.unifr.ch/scimed/fr/
https://www.unifr.ch/scimed/fr/rules
https://www.unifr.ch/scimed/fr/studies/practical/
https://www.unifr.ch/med/fr
https://www.unifr.ch/med/fr/studies/bsc/med/
https://www.unifr.ch/med/fr/studies/contact/
https://moodle.unifr.ch/


Uni-Info
( LINK)

https://www.unifr.ch/uni-info/de/
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